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Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Herrn Abgeordneten Frank Balzer (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/11075
vom 18. Februar 2022
über Zentraler Objektschutz der Berliner Polizei
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

1. Wie viele Einrichtungen wurden vom Zentralen Objektschutz (ZOS) der Berliner Polizei im
Jahr 2021
a) stationär überwacht?
b) durch den Streifendienst überwacht?

Zu 1.:
Objektschutzmaßnahmen werden aufgrund einer Beurteilung der Gefähr-
dungslage eingerichtet. Sowohl die Notwendigkeit als auch die Ausgestal-
tung der Maßnahme sind fortlaufenden Änderungen unterworfen.
2021 wurden durch den Zentralen Objektschutz (ZOS) der Polizei Berlin im Jah-
resdurchschnitt 68 Objekte stationär und 566 Objekte mobil geschützt.
In der Spitze waren im Oktober 2021 73 Objekte stationär und im Dezember
2021 593 Objekte mobil zu schützen.

2. Welcher Personaleinsatz (VzÄ und Einsatzstunden) wurde dabei durch den ZOS
a) für die stationäre Überwachung geleistet?
b) für den Streifendienst geleistet?

3. Wie häufig (Personenzahl, Einsatzstunden) wurden im Jahr 2021 zum Schutz von Einrich-
tungen Polizeikräfte aus anderen Bereichen eingesetzt, weil nicht ausreichend Mitarbei-
ter aus aus dem ZOS zur Verfügung standen?
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Zu 2. und 3.:
Mit Stand 31. Dezember 2021 sind insgesamt für die Tarifbeschäftigen im Ob-
jektschutz (TB OS) 1.523,5 Stellen (1.561,3 Vollzeitäquivalente – VZÄ) vorhan-
den.
Darüberhinausgehende Daten im Sinne der Fragestellungen sind seitens der
Polizei Berlin im automatisierten Verfahren nicht recherchierbar.

Berlin, den 4. März 2022

In Vertretung

Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport


